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Anerkennung von 
ärztlichen Fortbil
dungsveranstal
tungen
Ärztliche Fortbildungs 
veran staltungen in Sachsen – 
Aktuelle Zahlen und Fakten 

Die Fortbildung ist ein berufsbeglei-
tender und lebenslanger Prozess der 
Ärzte und die Pflicht zur Fortbildung 
in der Berufsordnung seit jeher ver-
ankert. Wichtigstes Anliegen der 
Fortbildung ist die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der fachlichen 
Kompetenz, die zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes notwendig ist. 
Der Deutsche Ärztetag hat sich 1999 
auf eine bundesweite, probeweise 
Einführung eines Fortbildungsnach-
weises verständigt und anvisiert, bis 
2003 erste Erfahrungen zusammen-
zutragen. Mit dem freiwilligen Fort-
bildungszertifikat haben die Ärzte-
kammern ein Angebot geschaffen, 
das es Ärzten ermöglicht, ihre regel-
mäßige Teilnahme an qualifizierter 
ärztlicher Fortbildung zu dokumen-
tieren. Die Veranstaltungen werden 
nach definierten Qualitätskriterien 
begutachtet und nach einem Punk-
tesystem bewertet. 
Bereits vor der Einführung der Fort-
bildungsdiplome gab es in Sachsen 
die Möglichkeit, die Anerkennung 
von Fortbildungsmaßnahmen durch 
die Sächsische Landesärztekammer – 
mit dem Prädikat: „Anerkannt von 
der Sächsischen Landesärztekammer“ 
– bestätigen zu lassen.
Das Modellprojekt „Freiwilliges Fort-
bildungsdiplom“ wurde bereits 1999 
in Sachsen gestartet, innerhalb von 
drei Jahren waren mindestens 100 
Fortbildungspunkte zu erwerben. 
Nach einer Änderung der Fortbil-
dungssatzung im Jahr 2001 wurde 
gemäß den Empfehlungen des 107. 
Deutschen Ärztetages (Bremen, 2004) 
die Satzung zur Fortbildung von der 
Kammerversammlung der Sächsi-
schen Landesärztekammer im No -
vember 2004 verabschiedet.   
Der Gesetzgeber hat mit dem Ge sund-
heitsmodernisierungsgesetz im Jahr 
2004 für niedergelassene Vertrags-
ärzte und Fachärzte im Krankenhaus 

eine Fortbildungsverpflichtung für 
Ärzte eingeführt (hierüber wurde im 

„Ärzteblatt Sachsen“ kontinuierlich 
berichtet). 
Ärzte können Fortbildungspunkte 
durch die Teilnahme an anerkannten 
Fortbildungsveranstaltungen erwer-
ben. Die Anerkennung wird durch 
die zuständige Landesärztekammer 
erteilt. Voraussetzungen für die Aner-
kennung als ärztliche Fortbildungs-
veranstaltung sind unter anderem, 
dass in den Veranstaltungen dem 
aktuellen Kenntnisstand entsprechend, 
medizinisch-fach lich bezogene The-
men vermittelt werden. Bei der Pla-
nung und Durchführung müssen die 
Empfehlungen der Bundesärztekam-
mer zur ärztlichen Fortbildung be -
achtet werden. Die formalen Krite-
rien, nach denen Fortbildungspunkte 
vergeben werden (45 Minuten ent-

sprechen einem Fortbildungspunkt), 
und auch die Kategorisierung nach 
Fortbildungsformen sind bundesweit 
weitgehend einheitlich ge  staltet. Unter-
schieden wird im Wesent lichen zwi-
schen Frontalveranstaltungen, mehrtä-
 gigen Kon  gressen und Fortbildungs-
maßnahmen mit konzeptionell vor-
gesehener Beteiligung jedes einzel-
nen Teilnehmers. Das Interesse der 
zahlreichen Fortbildungsanbieter, ihre 
Veranstaltungen zertifizieren zu las-
sen, ist seit 1999 stetig gewachsen. 
Waren es im Jahr 1999 monatlich 
125 anerkannte Veranstaltungen und 
über 570 monatlich im Jahr 2005, so 
ist diese Zahl auf fast 1.220 im Jahr 
2008 angewachsen, das heißt im 
Jahr 2008 wurden insgesamt 14.603 
ärztliche Fortbildungsveranstaltungen 
durch die Sächsische Landesärzte kam -
mer anerkannt (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Anerkannte Veranstaltungen (1999 – 2008)
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Welche Methoden und Inhalte wer-
den bevorzugt? Hierzu wurden die 
anerkannten Veranstaltungen im Jahr 
2008 näher beleuchtet. Die höher 
bewerteten Fortbildungen mit kon-
zeptioneller Beteiligung jedes einzel-
nen Teilnehmers (Kategorie C) stellen 
46 Prozent der anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen dar. 51 Prozent  
sind Frontalveranstaltungen mit Dis-
kussionsmöglichkeiten (Kategorie A). 
Mit nur einem Prozent gehen Kon-
gresse in die Statistik ein. Dies lässt 
sich auf die zu beobachtende Ten-
denz, die im Rahmen von Kongres-
sen stattfindenden Vorträge, Kurse 
und Workshops einzeln anerkennen 
zu lassen, zurückführen. Die verblei-
benden zwei Prozent entfallen auf 
strukturierte Maßnahmen, die nach 
den Curricula der Bundesärztekam-
mer durchgeführt werden.
Mit ca. 3.500 Veranstaltungen ist der 
größte Teil der anerkannten Veran-
staltungen interdisziplinär ausgerich-
tet. Das zweitgrößte Angebot wen-
det sich an Fachärzte für Innere 
Medizin und Allgemeinmedizin (ca. 
3.400 Veranstaltungen), mit großem 
Abstand gefolgt von den Gebieten 
Psychiatrie und Psychotherapie (ca. 
850), Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe (ca. 800), Chirurgie (ca. 600), 
Neurologie und Anästhesiologie (ca. 
550). Fortbildungsveranstaltungen 

werden regelmäßig auch für die 
anderen Fachgebiete angeboten.
Erfreulich ist, dass die Veranstalter 
ihre Fortbildungen überwiegend kos-
tenfrei, das heißt ohne Teilnehmer-
gebühren durchführen. 
Anbieter von Fortbildungsveranstal-
tungen nutzen zunehmend die Mög-
lichkeit, ihre ärztlichen Veranstaltun-
gen online bei der Sächsischen Lan-
desärztekammer anzumelden (siehe 
Abbildung 2). Damit kann auf die 
händische Ausfüllung des Papier-Zer-
tifizierungsantrages verzichtet und 
die Bearbeitungszeit der Anträge 
verkürzt werden.
Die Sächsische Landesärztekammer 
veröffentlicht tagaktuell in ihrem 
Online-Veranstaltungskalender in der 
Rubrik Fortbildung (über www.slaek.
de aufrufbar) alle prospektiven, im 
Freistaat Sachsen anerkannten ärztli-
chen Veranstaltungen. Eine komfor-
table Funktionalität mit Abfragemög-
lichkeiten zu Veranstaltungszeitraum, 
Veranstaltungsdatum, Veranstaltungs-
ort und/oder einem oder mehreren 
Fachgebieten ermöglicht eine nut-
zerorientierte Suche. Zunehmend 
wird von diesem Angebot Gebrauch 
gemacht. Im vergangenen Jahr konn-
ten ca. 30.000 Zugriffe auf den 
Online-Fortbildungskalender regis-
triert werden.  
Hinzufügend soll an dieser Stelle auf 
die vielen Möglichkeiten hingewie-
sen werden, die sich den Ärzten über 
die Angebote der Fortbildung auf der 
Homepage der Sächsischen Landes-
ärztekammer www.slaek.de bieten. 
Neben dem genannten Online-Fort-
bildungskalender wird hier – neben 
vielen anderen Angeboten – aktuell  
über die eigenen Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen informiert, Bar-
codes können nachbestellt, Zugangs-
kennungen für das Online-Fortbil-
dungspunktekonto in Auftrag gege-
ben und Formulare für die Beantra-
gung des Fortbildungszertifikates 
ausgedruckt werden. Selbstverständ-
lich kann man an dieser Stelle auch 
die Zertifizierung ärztlicher Fortbil-
dungsveranstaltungen online bean-
tragen.

Dipl.-Bibl. Astrid Richter, 
Referatsleiterin Fortbildung
Dr. med. Katrin Bräutigam, 

Ärztliche Geschäftsführerin, 
E-Mail: aegf@slaek.de

Abbildung 2: Übersicht über die Zahl der Papier- und 
Online-Anträge 2008

  


